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I. Einleitung
Immer wieder geschehen schreckliche Ereignisse, in denen Kinder als Opfer oder einfache Zeugen hervorgehen. Zur Aufklärung des Delikts sind gerade die Opfer wichtige Beweismittel. Der kindliche Zeuge ist bei der Einvernahme mit einer neuen, unbekannten Situation konfrontiert, was beängstigend und einschüchternd wirkt. Damit es für das Kind möglich ist, in einer solch schweren Situation eine Aussage zu machen, müssen verschiedenste Punkte beachtet werden, welche in vorliegender Arbeit vorgestellt werden. 

Diese Arbeit bezieht sich auf die Strafprozessordnung des Kantons, sowie das Opferhilfegesetz. In naher Zukunft ersetzt die schweizerische Strafprozessordnung die kantonalen Strafprozessordnungen. Somit wird nicht nur das Strafrecht, sondern auch das Strafprozessrecht in der Schweiz vereinheitlicht. Der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit wird so Rechnung getragen. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, welche Regeln des Zürcherischen Strafprozessrechtes bei der Einvernahme eines kindlichen Zeugen beachtet werden müssen. Im Vergleich dazu sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur kommenden Schweizerischen Strafprozessordnung dargelegt werden. 

In einem ersten Teil werden die Begriffe erläutert, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. 

Im zweiten Teil werden die Zeugnisfähigkeit, insbesondere diejenige eines Kindes, und die Bedeutung des Alters bzgl. dessen behandelt.

Der dritte Teil befasst sich mit der Einvernahme des Kindes als Zeugen. Es wird darauf eingegangen, wo das Kind zu vernehmen ist, wie die vernehmende Person sich zu verhalten hat und wie sie ihre Fragen an das Kind richten soll. All diese Elemente haben Einfluss auf das Verhalten des Kindes und dessen Aussage. Deshalb muss darauf besonderen Wert gelegt werden. Dazu muss man wissen, welchen Belastungen das Kind ausgesetzt ist. 

Der vierte und letzte Teil setzt sich mit der Glaubhaftigkeit der kindlichen Aussage und der Glaubwürdigkeit des kindlichen Zeugen auseinander. Verschiedene Faktoren lassen erkennen, inwieweit die Zeugenaussage als Beweismittel tauglich ist. 

Als Letztes wird in einem Schlusswort die Arbeit als Ganzes betrachtet. 

II. Begriffe

1. Der Zeuge

1.1 Allgemeine Definition

In der Strafprozessordnung des Kantons Zürich findet man keine Definition des Zeugen. 

Im Gegensatz dazu kennt die künftige Schweizerische Strafprozessordnung (StPO CH) eine Definition in Art. 162. Gemäss diesem Artikel ist ein Zeuge oder eine Zeugin eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Diese Definition unterscheidet sich nicht von derjenigen, die heute angewendet wird. Der Zeuge ist also ein Beweismittel
. 

Eine Person, die als Zeuge einvernommen wird, kann gemäss der oben genannten Definition nicht gleichzeitig Beschuldigter oder Mitbeschuldigter, Staatsanwalt, Richter oder Polizist sein. Eine Rollenüberschneidung ist nicht möglich. Jedoch kann ein Staatsanwalt oder ein Polizist bei einer späteren Einvernahme als Zeuge aussagen
. 

Grundsätzlich ist Jeder, auch der Geschädigte, zum Zeugnis vor der Untersuchungsbehörde verpflichtet (§ 128 StPO ZH). Es bestehen jedoch gesetzliche Ausnahmen.
 Der Zeuge wird vom Richter oder einer Untersuchungsbehörde über die eigenen Wahrnehmungen bezüglich des Delikts befragt. Ausgeschlossen von den Wahrnehmungen sind Werturteile und Interpretationen der gesehenen Tatsachen
. Die Einvernehmung muss nach den vorgesehenen gesetzlichen Formen erfolgen
. Der Zeuge ist bei der Einvernahme zur Wahrheit verpflichtet unter Hinweis auf Art. 307 StGB (§ 141 StPO ZH). Verhält er sich nicht danach, so kann er gemäss dem eben genannten Artikel bestraft werden. 

Diese Regelung wird in der schweizerischen StPO in Art. 177 weiterbestehen. 

1.2 Die Abgrenzung zur Auskunftsperson

Die Einvernahme der Auskunftsperson ist in § 149a StPO ZH geregelt. Bestimmte Personen werden statt als Zeugen als Auskunftspersonen befragt. Es sollen diejenigen Personen als Auskunftspersonen befragt werden, bei denen Zweifel an der Objektivität und der Glaubwürdigkeit bestehen. Dies trifft auf Beschuldigte, Mitbeschuldigte und Kinder bis zum 12. Altersjahr zu. Als Auskunftsperson kommt jedoch, gleich wie beim Zeugen, nur in Frage, wer nicht bereits am Anfang als Beschuldigter feststeht
. Die Auflistung in § 149a StPO ZH ist abschliessend
. 

Nach der Schweizerischen StPO ist die Aufzählung leicht anders. Als Auskunftsperson wird aber weiterhin befragt, wenn Zweifel an Objektivität und Glaubwürdigkeit bestehen. Eine nennenswerte Änderung ist die Erhöhung der Altersgrenze der Kinder, die als Auskunftsperson einvernommen werden sollen, nämlich von 12 Jahren auf 15 Jahre. 

Die Einvernahme der Auskunftsperson kann nur von Behörden durchgeführt werden, welche Zeugen einvernehmen dürfen
, d.h. vom Staatsanwalt und der Gerichte. 

Der Hauptunterschied zum Zeugen besteht darin, dass die Auskunftsperson keiner Aussage- und Wahrheitspflicht untersteht. Sie ist aber zum Erscheinen verpflichtet. Dazu gehört die Pflicht, sich bis zur ausdrücklichen Entlassung zur Verfügung zu halten
. Die Auskunftsperson kann die Aussage ohne Grund jederzeit verweigern (§ 149b Abs. 1 StPO CH). Weiter wird sie zum Einen zur Wahrheit ermahnt werden, aber es erfolgt kein Hinweis auf die Straffolgen von Art. 307 StGB, was bedeutet, dass es keine Konsequenzen bei Missachtung der Wahrheit gibt
. Zum Anderen muss sie über ihr Aussageverweigerungsrecht in Kenntnis gesetzt werden
. Die Bestimmungen gemäss §§ 10 Abs. 1, 128, 131 a und 133 bis 149 werden sinngemäss angewendet (§ 149b Abs. 3 StPO ZH). Die StPO CH enthält alle Regelungen zu Massnahmen zum Schutz von kindlichen Opfern in Art. 154. 

1.3 Die Bedeutung des Zeugen im Strafverfahren

Der Zeuge hat für das Verfahrensrecht grundsätzlich eine grosse Bedeutung. Auf seine Aussage wird oft viel Wert gelegt, da er als sehr verlässlich angesehen wird. Der Schein trügt jedoch. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass das menschliche Erinnerungs- und Wiedergabevermögen nicht in der Art zuverlässig ist, wie es gerne erwünscht ist
. Der Zeuge ist jedoch trotz allem ein Beweismittel, das keinen höheren oder niedrigeren Wert hat als andere Beweismittel
.

1.4 Kinder als Zeugen
Die Zürcher Strafprozessordnung enthält spezielle Regelungen für die Einvernahme von Minderjährigen, welche sich in § 149c ff. StPO ZH befinden. Art. 154 StPO CH wird Bestimmungen zum Schutz des Kindes enthalten. 

Grundsätzlich ist jede Person minderjährig, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (vgl. Art. 14 ZGB). Gemäss dem Opferhilfegesetz (OHG) gelten als Kinder Personen, die im Zeitpunkt der Eröffnung des Strafverfahrens weniger als 18 Jahre alt sind (Art. 41 OHG). Die StPO ZH enthält keine Definition des Minderjährigen. Dagegen bezeichnet die kommende StPO CH in Art. 154 Abs. 1 als Kind das Opfer, das im Zeitpunkt der Einvernahme oder Gegenüberstellung weniger als 18 Jahre alt ist.

Die StPO ZH enthält eine besondere Regel für Kinder, die jünger als 12 Jahre alt sind. Wer zur Zeit der Einvernahme das 12. Altersjahr noch nicht erreicht hat und die über seine eigenen Wahrnehmungen bezüglich einer Straftat sprechen soll, wird nicht als Zeugen, sondern als Auskunftspersonen einvernommen (§ 149a Ziff. 1 StPO ZH). Das OHG wie auch die StPO ZH und die StPO CH stellen beim Alter auf den Zeitpunkt der Einvernahme ab und nicht auf den Tatzeitpunkt. Dies ist gerechtfertigt, da die Schutzbestimmungen darauf abzielen, vor allem Kinder vor möglichen Schädigungen durch das Strafverfahren zu bewahren. Ist das Kind in der Zeit zwischen Anzeige und Einvernahme volljährig geworden, sollen keine Schutzbestimmungen auf es angewendet werden, die es gar nicht mehr braucht
.

Die Aussagen kindlicher Zeugen sind sehr wertvoll, da Kinder oft das einzige Beweismittel einer Straftat sind, wie dies z.B. bei sexuellem Missbrauch eines Kindes der Fall ist. Um dem Kind die Einvernahme zu erleichtern, werden sie, wie oben erwähnt, als Auskunftspersonen vernommen, um ihnen auf diese Weise eine lockerere Befragung zu bieten. Aussagepflichtig sind sie jedoch nicht.
Fraglich ist, wie weit die Aussage eines Kindes glaubwürdig und verwertbar ist, da ihre Wahrnehmungsfähigkeiten noch nicht genügend ausgereift sind, um die beobachteten Tatsachen zuverlässig zu schildern
. Auf die Glaubwürdigkeit der Aussage eines kindlichen Zeugen wird später eingegangen.

1.5 Der Opferzeuge

Gemäss Art. 1 Abs. 1 OHG ist jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität beeinträchtigt worden ist, ein Opfer. Ein Opfer, das als Zeuge aussagt, ist ein Opferzeuge. 

Der Opferzeuge hat gegenüber dem einfachen Zeugen hingegen das Recht, eine Vertrauensperson als Begleitung zur Einvernahme als Zeuge oder Auskunftsperson mitzubringen (§ 10 Abs. 7 StPO ZH und Art. 36 Abs. 1 OHG). Minderjährige Zeugen und Auskunftspersonen, die selbst nicht Opfer sind, haben dieses Recht auf eine Vertrauensperson als Begleitperson eigentlich nicht. Ausnahmen sind jedoch möglich, wenn ein Kind, das nicht selbst Opfer ist, eine Aussage machen muss bzgl. einer schweren Straftat, welche sich sehr belastend auswirken könnte
. 

2. Die Einvernahme

Bei der Einvernahme wird der Zeuge oder die Auskunftsperson über ihre persönlichen Wahrnehmungen in Bezug auf die relevante Straftat befragt. Die Zeugen werden einzeln vernommen (§ 140 StPO ZH). Die Einvernahme beinhaltet die Befragung über die Person selbst, über die Beziehung zwischen dem Zeugen und dem Angeschuldigten und über Umstände, die Einfluss auf die Glaubwürdigkeit haben können, sowie über die Sache selbst (§ 142 StPO ZH und Art. 143 Abs. 1 StPO CH). Die Aussagen der Zeugen und der Auskunftspersonen werden fortwährend von Beamten protokolliert (§ 138 StPO ZH und Art. 78 Abs. 1 StPO CH). 

III. Die Zeugnisfähigkeit

1. Definition

Um eine Aussage zu machen, sind Wahrnehmungs-, die Erinnerungs- und die Ausdrucksfähigkeiten erforderlich. Eine Person ist nur zeugnisfähig, wenn es ihr möglich ist, eine Tatsache objektiv richtig wahrzunehmen, sich an sie zu erinnern und sie sprachlich wiederzugeben.
 Die Person muss es zusätzlich wollen, eine wahre und vollständige Aussage zu machen
.

Zur Zeugenaussage ist grundsätzlich jedermann fähig, vorausgesetzt er kann vernunftgemäss aussagen
. Darunter fallen der Geschädigte, Minderjährige wie auch Geisteskranke. Bei Zweifeln an der Urteilsfähigkeit und somit an der Glaubwürdigkeit wird ein Sachverständiger hinzugezogen, der den geistigen Zustand des Zeugen prüft (§ 147 StPO ZH). Gleiches gilt für Auskunftspersonen. 

2. Zeugnisfähigkeit bei Kindern

Bei Kindern wird manchmal in Frage gestellt, ob sie überhaupt das genügende Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Ausdrucksvermögen besitzen, um eine Aussage machen zu können
. In der Schweiz gilt, dass Kindern ab 7 Jahren urteilsfähig sind, ein Zeugnis abzugeben
. Unabhängig davon werden sie bis zum 12. Altersjahr als Auskunftspersonen vernommen. Gemäss Art. 163 Abs. 1 StPO CH ist eine Person neu erst ab 15 Jahren zeugnisfähig, sofern sie bzgl. des Gegenstands der Einvernahme urteilsfähig ist. 

3. Abhängigkeit der Zeugnisfähigkeit vom Alter des Kindes
Die Aussagefähigkeit des Kindes ist abhängig vom Alter und dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes. Die Grenze der Zeugnisunfähigkeit liegt etwa bei 4 Jahren. Meist sind die geistigen Fähigkeiten noch nicht genug entwickelt, um ein zusammenhängendes Zeugnis geben zu können und der beschränkte Wortschatz erschwert dies zusätzlich
.

4 - bis 6-jährige Kinder sind aufgrund ihrer intellektuellen Entwicklung und der Erweiterung des Wortschatzes zu konkreten Darstellungen fähig. Ihr Erinnerungsvermögen ist besser ausgeprägt, sodass weiter zurückliegende Dinge berichtet werden können
. Sie sind grundsätzlich kostbare Zeugen.

Kinder von 7 bis 10 Jahren sind aussagefähig. Sie können von Phantasie und Erinnerung unterscheiden und erkennen das Wesentliche. Da der Wortschatz wächst, werden auch die Aussagen umfangreicher. Nur die zeitliche Abfolge bereitet noch Schwierigkeiten
. 

Die Altersgruppe von 11- bis 14-jährigen Kinder ist den erwachsenen Zeugen fast gleich. Jedoch können die Pubertät und damit verbundene Veränderungen, wie z.B. das Ziel, Anerkennung zu gewinnen, die Aussage beeinflussen
. 

Die Befragungsart hat folglich einen entscheidenden Einfluss auf die Zeugnisfähigkeit eines Kindes. Die Einvernahme muss auf das Alter abgestimmt sein
. Bei der Einvernahme eines Kindes werden deshalb bei der vernehmenden Person hohe Anforderungen an die psychologischen und kriminalistischen Fähigkeiten gesetzt. Sie muss über die Entwicklung des Kindes und dessen Wahrnehmungsfähigkeiten Bescheid wissen
. 

IV. Die Einvernahme beim kindlichen Zeugen

1. Sekundäre Viktimisierung
Das Strafverfahren hat auf das Kind einen gewissen Einfluss, der sich belastend auf auswirken kann. Das Kind muss all die Dinge, die es bei der Tat erlebt hat, noch einmal durchleben. Man spricht hier deshalb von sekundärer Viktimisierung. Durch das Strafverfahren wird das Kind zum zweiten Mal in die Rolle des Opfers versetzt
. Die Stresssituation, der das Kind aufgrund der ersten Viktimisierung (Primärviktimisierung) sowieso schon ausgesetzt ist, wird durch Reaktionen des sozialen Umfelds noch verstärkt. Beispiele von negativen Folgen sind die Reaktionen der Familie des Opfers oder die Reaktionen der Polizei und der Medien
. Andere negativen Effekte können durch das Verfahren selbst ausgelöst werden, wie z.B. die Dauer des Verfahrens oder die Verzögerung der Stabilisierung des emotionalen Zustandes
. Dies wird insbesondere verursacht durch mehrfache Befragungen von Kindern oder nach überdurchschnittlich langen und schwierigen Kreuzverhören durch die Verteidigung
. Dadurch wird die Opferrolle durch diese negativen Auswirkungen des Strafverfahrens und der allgemeinen Reaktionen noch verstärkt.

Da der Zeuge ein wichtiges und oftmals auch nur das einzige Beweismittel ist, ist fast unvermeidbar, auch den minderjährigen Zeugen zu vernehmen. Allerdings sollte dies so angenehm wie möglich gestaltet werden, um „das primäre Opferwerden“
 nicht noch unnötigerweise zu verstärken. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit Belastungen verhindert werden können
. Das Kind soll nur soweit einvernommen werden als notwendig, was in der schweizerischen StPO vorgesehen ist
.

Aus diesem Grund schreibt Art. 43 Abs. 1 OHG vor, dass ein Kind höchstens zweimal während des ganzen Verfahrens vernommen werden darf. Eine zweite Einvernahme findet nur statt, wenn eine Ausübung der Rechte der Parteien bei der ersten Einvernahme nicht möglich war oder wenn eine solche im Interesse der Ermittlungen oder des Kindes notwendig ist (Art. 43 Abs. 3 OHG). Die StPO ZH enthält keine Regelung dazu.

2. Der Einvernahmeort
Im Normalfall findet die Einvernahme im Verhandlungslokal desjenigen Beamten statt, der mit der Strafuntersuchung beauftragt ist, oder beim zuständigen Gericht
. Der Raum, wo das Kind einvernommen wird, sollte auf dieses abgestimmt sein und in einem geschützteren Rahmen stattfinden
. Spielsachen, mit denen sich das Kind während Wartezeiten oder Pausen beschäftigen kann, sollten vorhanden sein. Auf keinen Fall sollte das Kind während der Befragung Spielsachen benutzen dürfen, da es sonst zu sehr abgelenkt wäre
. 

Das Kind muss nicht unter jeder Bedingung in einem für die Einvernahme bestimmten Raum befragt werden. Möglich ist auch, dass das Zuhause des Kindes gewählt wird. Zu vermeiden ist jedoch eine Befragung am Tatort
. 

Ist eine audiovisuelle Aufzeichnung bei kindlichen Opfern gemäss Art. 43 Abs. 5 OHG vorgeschrieben, wird diese in einem dafür vorgesehenen Raum erfolgen, da die Technik es nicht erlaubt, in einen anderen Raum auszuweichen
. 

3. Die Vertrauensperson

3.1 Funktion der Vertrauensperson

Ein Kind, das eine Aussage machen soll, hat meist das Bedürfnis, sich begleiten zu lassen und nicht alleine zu sein. Die Vertrauensperson ist dafür da, dem Kind Sicherheit zu geben und es moralisch zu unterstützen
. Dem Kind gibt dies einen gewissen Schutz und es fühlt sich geborgen, sodass die ganze Situation entspannter ist und die Einvernehmung problemlos durchgeführt werden kann
. Die häufigsten Vertrauenspersonen sind die Eltern des Kindes
. Die anwesende Vertrauensperson hat grundsätzlich einen positiven Einfluss auf das Aussageverhalten des Kindes. 

3.2 Recht auf eine Vertrauensperson

Handelt es sich um einen Opferzeugen, der durch eine Straftat in seiner körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist, so hat dieser das Recht, sich von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen (§ 10 Abs. 7 StPO ZH). Dem kindlichen Opferzeugen steht dieses Recht gleichermassen zu (§ 149c StPO ZH). Nach der schweizerischen StPO besteht dieses Recht in Art. 70 Abs. 2 und Art. 152 Abs. 2. Gemäss OHG hat das Opfer ebenfalls das Recht auf Begleitung einer Vertrauensperson (Art. 36 Abs. 1 OHG).

Obwohl das Recht auf die Anwesenheit einer Vertrauensperson nur den Opferzeugen zusteht, sollte für den minderjährigen Zeugen, der selbst nicht Opfer ist, eine Möglichkeit bestehen, eine Vertrauensperson beizuziehen (siehe bei 1.5 Opferzeuge, S. 5). In der Praxis steht es meist im Ermessen der vernehmenden Person, ob eine Vertrauensperson in diesem Fall zugelassen wird oder nicht
. 

Das Kind darf selbst wählen, ob und wen es als Vertrauensperson mitnehmen will, sofern es hierfür urteilsfähig ist (§ 149c StPO ZH). Ist dies nicht der Fall, so entscheidet der gesetzliche Vertreter, bei Interessenkonflikten die Vormundschaftsbehörde. 

Lässt sich ein kindliches Opfer von weniger als 16 Jahren trotz der gegebenen Voraussetzungen von § 10 Abs. 7 StPO ZH nicht von einer Vertrauensperson begleiten, so kann der Staatsanwalt eine Vertrauensperson beiziehen, wenn er dies für nötig hält (§ 149d Abs. 1 StPO ZH). Dieses Recht des Staatsanwalts sieht die schweizerische StPO nicht vor.

3.3 Beeinflussung des Kindes durch die Vertrauensperson

Nicht immer ist die Anwesenheit einer Vertrauensperson effektiv für die Einvernahme eines Kindes. Ist die Vertrauensperson ein Elternteil, so ist das Kind möglicherweise gehemmt, vor allem mit zunehmendem Alter
. Es kommt auch vor, dass sich mitteilungsbedürftige Eltern immer wieder in das Verhör einschalten oder die Aussage des Kindes ergänzen wollen
. Die Beeinflussung muss nicht zwingend durch Worte oder Berührungen geschehen, sondern ist auch durch Emotionen möglich
. Die Aussage des Kindes kann so verfälscht werden.

Wird das kindliche Opfer durch die Vertrauensperson zu stark beeinflusst, kann die vernehmende Person diese vom Verfahren ausschliessen (Art. 43 Abs. 6 OHG). Die StPO ZH findet sich keine solche Regelung. Hingegen enthält die StPO CH die Bestimmung, dass bei Beeinflussung des Kindes durch die Vertrauensperson, diese von der Behörde ausgeschlossen werden kann (Art. 154 Abs. 3 StPO CH). 

Grundsätzlich sollte eine Vertrauensperson aber nicht von vornherein ausgeschlossen werden, da eine Einvernahme des Kindes z.T. erst möglich wird, wenn eine solche anwesend ist. Die Regel ist, dass Kinder unter 8 Jahren von einer Vertrauensperson begleitet werden sollen, Kinder ab 12 Jahren jedoch alleine verhört werden können
. 

4. Die Befragungsart

In § 143 StPO ZH wird beschrieben, wie ein Zeuge zu vernehmen ist. Der Zeuge soll einen Bericht liefern über die Ereignisse. Dazu soll er möglichst nicht unterbrochen werden und frei sprechen können
. 

Beim Kind muss die Befragung von einer spezialisierten Person durchgeführt werden. Die Art der Befragung des Kindes sollte seinem Entwicklungsstand entsprechen. Die Gestaltung der Befragung hat einen grossen Einfluss auf das Erinnerungsvermögen des Kindes
. Die Glaubwürdigkeit von Aussagen kindlicher Zeugen wird oft in Frage gestellt, da Kinder leicht beeinflusst werden können durch irreführende Fragestellungen, was nachweislich festgelegt ist
.

Wichtig zu beachten ist, wie eine Frage formuliert wird und wie der Vernehmer sich während der Einvernahme verhält. Dazu müssen einige Punkte beachtet werden, die im Folgenden dargelegt werden.

4.1 Das Problem der Suggestion

Grundsätzlich wird mit Suggestibilität die Beeinflussbarkeit von Zeugenaussagen bezeichnet
. Genauer bezeichnet dies das Ausmass, in welchem Personen nachträgliche Informationen akzeptieren und in ihre Erinnerungen integrieren
. Die aktive Suggestion bezeichnet die Beeinflussung des Denkens, Fühlens, Wollens und Handels eines Menschen. Es wird bewusst oder unbewusst verbal auf eine andere Person Einfluss genommen
. 

Z.B. kann die Art, wie eine Frage gestellt wird und welche Worte benutzt werden, die Suggestibilität der Person, die einvernommen wird, beeinflussen. Auch problematisch ist es, wenn ein Kind die Frage nicht richtig versteht oder die Erwachsenen eine falsche Interpretation der Antwort machen
. Diese suggestiven Einflüsse, die während der Erinnerungsphase und der Wiedergabe der Geschehnisse auftreten können, können die Aussage des Kindes verfälschen
. 

Die suggestive Beeinflussung findet sich beim Kind wie auch beim Erwachsenen. Jedoch ist ein Kind eher empfänglich dafür
. Sie ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter sind mehr betroffen als Schulkinder
. Es muss also immer im Einzelfall geprüft werden, wie weit das Kind entwickelt und beeinflussbar ist. Die Suggestibilität spielt hier eine entscheidende Rolle. 

4.2 Verhalten des Vernehmers
Es braucht besonderes Einfühlvermögen, wie auch Geduld und psychologisches Wissen, um ein Kind zu vernehmen
. Die Einvernahme eines kindlichen Opferzeugen wird aus diesem Grund durch eine besonders dafür ausgebildeten Ermittlerin oder Ermittlers durchgeführt, in Anwesenheit einer Spezialistin oder eines Spezialisten (Art. 43 Abs. 4 OHG). 

Der Vernehmer muss einige Regeln beachten, damit sich die Auskunftsperson, d.h. das Kind, auch wohl fühlt. Es soll eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden. Einerseits sollte der Vernehmer auf das Kind zugehen und mit ihm Kontakt aufnehmen. Freundlichkeit und Rücksicht sollten stets berücksichtigt werden
. Gerade bei Kleinkindern ist ein lockeres Gespräch zu Beginn der Vernehmung sehr wertvoll für die Gewinnung einer korrekten Aussage
. Das Kind sollte weiter gleich darauf hingewiesen werden, dass es sich frei äussern darf und eingestehen darf, wenn es keine Antwort weiss
. Der Vernehmer sollte sein Interesse an der Aussage zeigen und das Verhalten des Kindes loben, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wichtig ist vor allem, dass der Vernehmer Geduld aufbringt
. Das Kind soll sich nicht unter Druck gesetzt und gestresst fühlen. Es ist zu vermeiden, dass es kritisiert und getadelt wird. Da der Vernehmer ein Erwachsener ist, erscheint er als Autoritätsperson. Dies sollte durch Kleidung oder Verhalten nicht noch unterstrichen werden
. 

4.3 Fragetechnik und Fragearten

Da ein Kind sehr leicht beeinflussbar ist, sollten die Fragen so gestellt werden, damit die Suggestion möglichst vermieden wird. Vor allem sollten die Fragen keine Informationen enthalten, die ein Kind noch nicht erwähnt hat. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Kind dies als eigene Erinnerung auffasst
. 

Die Frage sollte verständlich sein, d.h. verständlich für alle Beteiligten, sie hat ein genaues Ziel und sie fordert eine bestimmte Antwort. Weiter muss die Frage deutlich sein. Versteht das Kind die Frage nicht, soll sie wiederholt werden und nötigenfalls enger gefasst sein
. Vorwurfsvolle Fragen sollten nicht gestellt werden. Das Kind spürt den Vorwurf. Die Aussagen werden auf diese Weise leicht verfälscht, da ein Vorwurf zum Widerspruch anregt
. Die Aussage wird unverwertbar
.

4.3.1 Offene Fragen

Offene Fragen werden so bezeichnet, da die Antwortmöglichkeiten nicht beschränkt sind. Die Auskunftsperson ist frei in der Beantwortung der Frage, kann also die Aussage selbst gestalten. Der Vorteil von offenen Fragen ist, dass sie die Auskunftsperson nicht beeinflussen
. Bei Kindern können offene Fragen nicht immer zum gewünschten Ergebnis führen, da die Informationsmenge eher gering ist. Am besten werden die Fragen vorsichtig gestellt, z.B. mit „Weisst du, was der Mann beruflich macht?“
. 

4.3.2 Geschlossene Fragen

Geschlossene Fragen sind sehr heikel und sollten nicht gestellt werden, da die Wahrscheinlichkeit der Suggestion sehr hoch ist. Ausnahmen gibt es jedoch trotzdem
. 

Eine Möglichkeit für eine geschlossene Frage ist z.B. die Alternativfrage. Hier ist nur entweder die eine oder andere Antwort möglich. Die Ja/Nein-Frage ist ähnlich aufgebaut. Als Antwort ist lediglich ein Ja oder ein Nein möglich, weshalb die Fragestellung sehr suggestiv ist. Wird sie ausnahmsweise gestellt, so nur am Schluss einer Vernehmung
. Es ist nachgewiesen, dass Kleinkinder zu Ja-Antworten tendieren
. Folglich sollte dieser Fragetyp vermieden werden. 

Die Suggestivfragen sind besonders problematisch und nur zulässig, wenn keine andere Möglichkeit mehr besteht. Hier wird sozusagen eine Lösung in der Frage gegeben, sodass die Beeinflussung sehr gross ist, wie z.B. „Hat er gesagt, du sollst mit auf das Zimmer kommen?“. Wird auf die Suggestion eingegangen, so ist der Beweiswert weg
. Bei einem Kind sollte grundsätzlich auf Suggestivfragen verzichtet werden
. Wird bei einem Kind eine solche Frage trotzdem gestellt, so sollte sie immer zusammen mit einer offenen Frage formuliert werden. So wird die Suggestionsgefahr etwas reduziert
. 

Sehr präzise Fragen können ebenfalls suggestiv wirken. Die Auskunftsperson kann dies so verstehen, als müsse sie jetzt auch eine präzise Antwort liefern. Suggestive Wirkung taucht vor allem bei zeitlichen Datenangaben auf
. 

4.3.3 Wiederholung der Frage

Eine Wiederholung der Frage kann bei einem kindlichen Zeugen dazu führen, dass das Kind noch weitere richtige Angaben macht und so dem Vernehmer zusätzliche Informationen gibt. Sinn einer Fragewiederholung ist es auch, dass Erlebnisinhalte nicht vergessen werden
. Die Auswirkung der Fragewiederholung ist jedoch nicht immer positiv. Das Kind kann so in den Glauben versetzt werden, dass seine erste Antwort falsch war oder nicht den Erwartungen entsprach
. Aus diesem Grund kann dies eine Änderung der Antwort zur Folge haben. Hier spielt jedoch wiederum das Alter eine Rolle. Je jünger ein Kind ist, desto eher führt eine Fragewiederholung zu einem Antwortwechsel
. Insbesondere kommt dies bei Ja- oder Nein-Fragen vor
. 

4.3.4 Ablauf der Darstellung des Sachverhalts

Es gilt die Regel bei Kindern, dass von den offensten Fragearten zu den spezifischeren Fragen gegangen wird. Zu Beginn soll das Kind einen freien Bericht liefern (§ 143 StPO ZH, Art. 143 Abs. 4 StPO CH), danach werden ihm offene Fragen gestellt und zum Schluss geschlossene Fragen, sofern dies notwendig ist
. 

5. Dauer der Vernehmung

Kinder unter 12 Jahren sollten nicht länger als 30 Minuten vernommen werden. Bei Kleinkindern sollte die Vernehmung auf ca. 20 Minuten begrenzt sein
. 

In der Praxis sind längere Vernehmungszeiten häufig. Der Grund liegt darin, dass das Kind nach einer Pause erneut an das Vernehmungsthema herangeführt werden muss und so Zeit verloren geht. Zeigt das Kind jedoch Ermüdungserscheinungen oder Konzentrationsschwächen, so sollte auf jeden Fall eine Pause eingeführt werden
. 

6. Belastungsfaktoren

6.1 Belastungen vor der Hauptverhandlung

Wird ein Kind mehrmals von verschiedenen Personen, wie z.B. Polizeibeamte, Psychologen und Richter, zum Tathergang befragt, so kann dies eine besondere Belastung für das Kind sein, da es immer wieder erneut in die ursprüngliche Situation versetzt wird
. 

Es wurde jedoch nachgewiesen, dass das Kind grundsätzlich keinen Schaden von der Vernehmung selbst trägt, sofern sie ruhig und rücksichtsvoll erfolgt. Die Gespräche mit einem Psychologen über die traumatisierenden Erlebnisse können sogar eine positive Auswirkung haben, indem die emotionalen Nachwirkungen der Tat verflachen. Beobachtete Kinder wirkten nach einer solchen Befragung gelöst und befreit von den Erlebnissen
. Das bewusste Sprechen über die Tat kann für das Kind entlastend sein
.

Andere Belastungsfaktoren sind lange Wartezeiten zwischen Anzeige und Gerichtsverfahren. Das Kind wird im Ungewissen gelassen, wann eine Verhandlung durchgeführt wird und wann und wie die Vernehmung erfolgt. Das fehlende Wissen über den gerichtlichen Prozess kann belastend sein
. 

6.2 Belastungen während der Hauptverhandlung
6.2.1 Konfrontation mit dem Angeschuldigten

Grundsätzlich muss sich der Zeuge zur Gegenüberstellung zur Verfügung stellen (§ 146 StPO ZH). Dies ist deshalb notwendig, da der Angeschuldigte nach § 14 Abs. 1 StPO ZH und Art. 6 Abs. 3 lit. 
d EMRK das Recht hat, bei der Einvernahme des Zeugen dabei zu sein und an ihn Fragen zu stellen. 

Die StPO ZH verweist bzgl. der Konfrontation eines minderjährigen Opfers mit dem Angeschuldigten auf das OHG (§ 149d Abs. 2. StPO ZH). Nach Art. 42 Abs. 1 OHG ist eine Konfrontation ausgeschlossen, wenn es um ein Sexualdelikt geht. Eine Gegenüberstellung kommt generell nicht in Frage, wenn das Kind eine schwere psychische Belastung erleiden könnte (Abs. 2). Sie soll daher nur stattfinden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Abs. 3). Eine Möglichkeit bzgl. der Gewährung des rechtlichen Gehörs ist die audiovisuelle Einvernahme des Opfers
. 

Bei der Einvernahme eines Minderjährigen, der nicht Opfer ist, kann eine Gegenüberstellung ebenfalls vermieden werden, wenn ihm diese Belastung nicht zugemutet werden kann (§ 149e StPO ZH). 

Die Konfrontation gilt wie gesagt zum Schutz des Opfers bei Verhandlungen und Augenschein zu vermeiden
. Weiter sollen aber auch zufällige Begegnungen verhindert werden, z.B. vor und nach Einvernahmen
.

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die erste Einvernahme eines kindlichen Zeugen vor der Hauptverhandlung verlässlicher ist und mehr zur Wahrheitsfindung beiträgt als eine Vernehmung mit Gegenüberstellung in der Hauptverhandlung
. Die direkte Anwesenheit des Angeschuldigten hat negative Auswirkungen auf die kindliche Psyche wie auch die Wahrheitsfindung
. Muss das Kind beispielsweise Fragen des Angeschuldigten beantworten, ist die Wahrscheinlichkeit einer sekundären Viktimisierung hoch, da der persönliche Kontakt mit dem Angeschuldigten zu einer sehr ähnlichen Situation führt wie bei der Tat
. 

Das Kind wird folglich bei einmaliger Vernehmung entlastet und die Chance auf Genesung ist höher. Kann also eine Gegenüberstellung durch eine Ersatzmassnahme ersetzt werden, bestehen keine Argumente dagegen, sofern das rechtliche Gehör des Angeschuldigten trotzdem gewährt bleibt. 

6.2.2 Aussagen in Anwesenheit der Öffentlichkeit
Bereits die Aussage vor Gericht bedeutet für das Kind Stress. Die Anwesenheit der Öffentlichkeit ist ein zusätzlicher unangenehmer Faktor, dem das Kind ausgesetzt ist. Es kann leicht eingeschüchtert werden, da es sich nicht gewohnt ist, vor vielen Zuhörern zu sprechen
. 

6.2.3 Lange Wartezeiten vor dem Gerichtssaal
Oft sind lange Wartezeiten in einem Verfahren vorprogrammiert, so dass Kinder für unbestimmte Zeit vor dem Gerichtssaal warten müssen, bis sie ihre Aussage machen können
. Wichtig ist, dass ein zufälliges Zusammentreffen mit dem Angeschuldigten vor dem Gerichtssaal vermieden wird. 

7. Protokollierung durch audiovisuelle Aufzeichnung
Die Protokollierung von minderjährigen Opfern geschieht durch Videoaufzeichnung, welche nach Art. 43 Abs. 5 OHG zwingend vorgeschrieben ist. Zusätzlich müssen die Spezialisten sowie die befragende Person ihre Beobachtungen in einem Bericht festhalten. Der Zeuge wird bei der Videoaufzeichnung in Abwesenheit des Angeschuldigten in einem separaten Raum vernommen. Die schweizerische StPO sieht die Videoaufzeichnung der Vernehmung ebenfalls vor, sofern eine Gegenüberstellung nicht möglich ist (Art. 154 Abs. 4 lit.d StPO CH). Somit trägt sie der Schutzbedürftigkeit des Kindes Rechnung. 

Die Protokollierung durch audiovisuelle Aufzeichnung hat die Vorteile, dass eine direkte Konfrontation mit dem Angeschuldigten und eine hohe Belastung für das Kind vermieden werden können. Die Anzahl der Befragung des Kindes sollen durch die Videoaufnahme reduziert werden, so dass das Kind das traumatisierende Erlebnis nicht mehrere Male erzählen muss
. 

Weitere Vorteile sind, dass die Vernehmung vollständiger und genauer protokolliert werden kann und die Reaktionen des Kindes sowie das Verhalten des Vernehmers ebenfalls aufgezeichnet werden. Auch die Erscheinung des Kindes, dessen Alter und Gesichtsausdrücke bei der Vernehmung können festgehalten werden. Das Videoband hilft dem Kind auch, seine Erinnerung an das Delikt wieder aufzufrischen
. Die Videoaufnahme als Schutz sollte m. 
E. auch beim kindlichen Nichtopfer möglich sein.

V. Die Glaubhaftigkeit der Aussage eines kindlichen Zeugen
Nachdem die Aussage des Kindes erfolgt ist, muss diese geprüft werden, inwieweit sie als Beweis tauglich ist und der Wahrheit entspricht und ob aufgrund dieser ein Schuld- oder Freispruch ergehen kann
. Die Aussage eines Zeugen bekommt in der Praxis einen hohen Stellenwert. Allerdings ist die Zeugenaussage nicht immer zuverlässig. Oft wird an der Aussage eines Kindes mehr gezweifelt als an der Aussage eines Erwachsenen
. Grundsätzlich wird jedoch dem Durchschnittszeugen geglaubt
 Eine kritische Haltung ist jedoch erlaubt, gegenüber einer Zeugenaussage eines Kindes wie auch eines Erwachsenen, da die Wahrnehmung bei jedem Menschen subjektiv geschieht 
. 

1. Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit

Die Glaubhaftigkeit bezieht sich auf die Aussage, wogegen die Glaubwürdigkeit die Person betrifft. Die Glaubhaftigkeit der Aussage bestimmt, wie zuverlässig eine Aussage ist. Besteht jedoch die Frage, ob eine Person fähig ist, ein wahrgenommenes Ereignis korrekt wiederzugeben und auch gewillt ist, dies zu tun, so spricht man von der Glaubwürdigkeit einer Person
. 

Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen der Glaubhaftigkeit und der Glaubwürdigkeit hat jedoch im Laufe der Zeit abgenommen oder wurde ganz aufgegeben
. Um zu bestimmen, ob eine Person glaubwürdig ist und ob die Aussage glaubhaft ist, wird hier dennoch auf diese Unterscheidung abgestellt. 

2. Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines kindlichen Zeugen
Ein Beurteilungskriterium ist die Lügenhaftigkeit. Muss ein Kind aussagen, das sonst oft lügt, ist es nicht gerechtfertigt ohne Grund anzunehmen, dass es genau in diesem Fall ebenfalls nicht die Wahrheit sagt
. Auch ein Kind, das normalerweise ehrlich ist, kann durch äussere Umstände in eine Situation geraten, in der es eine falsche Aussage gibt. Es muss in jedem einzelnen Fall geprüft werden, ob es Anlass zu einer Lüge gab und wie die Hintergründe aussehen
. Ein 4- bis 6-jähriges Kind ist kaum fähig, eine Falschaussage zu geben, weil die Fähigkeit, logische Verknüpfungen herzustellen, noch nicht ausgereift ist. Bei 7- bis 10-jährigen Kindern sind Lügen schon eher möglich. Meist bleibt es jedoch bei einem Abstreiten der Dinge. 11- bis 14-jährige Kinder sind aufgrund ihrer weiter entwickelten kognitiven Fähigkeiten durchaus zu Falschaussagen fähig
. 

Als weiteres Kriterium wird die Intelligenz gesehen. Früher wurde angenommen, dass ein intelligenter Zeuge auch ein glaubwürdiger Zeuge ist. Allerdings ist diese Ansicht zweifelhaft, da auch ein weniger intelligentes Kind fähig ist, ein wahrgenommenes Ereignis wiederzugeben. Dafür braucht es keine besonderen Fähigkeiten
. Das soziale Umfeld und die persönlichen Eigenschaften einer Person werden eher weniger gewürdigt. Selten haben diese Kriterien einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit. Die Phantasie kann die Aussage beeinflussen. Auch hier darf nicht grundlos angenommen werden, dass ein phantasievolles Kind kein glaubwürdiger Zeuge sein kann. Stattdessen muss die Aussage genau auf Einflüsse der Phantasie überprüft werden. Steht eine Beweisperson unter Schock, so sollte mit der Einvernahme gewartet werden, da die Erinnerung unter solchen Umständen aussetzen kann
. 

3. Beurteilung der Glaubhaftigkeit der kindlichen Aussage
Bei der Aussage sind bestimmte Merkmale vorhanden, anhand derer es möglich ist, die Aussage zu beurteilen. Schildert der Zeuge ein Ereignis mit vielen Details, so kann daraus geschlossen werden, dass die Aussage der Wahrheit entspricht. Angenommen wird dies, wenn nebensächliche Details erwähnt werden. Bei einem Kind beziehen sich die Details jedoch auf die Geschehnisse, die es für relevant hält
. 

Berichtet der kindliche Zeuge von Handlungen und Details, die es nicht versteht, aber von einem Erwachsenen richtig in den Sachverhalt eingeordnet werden können, so ist ebenfalls anzunehmen, dass das Kind wahrheitsgemäss aussagt
. Ein jüngeres Kind kann z.B. Handlungen aus dem sexuellen Bereich noch nicht verstehen. 
Das Aussageverhalten hilft der Beurteilung der Glaubhaftigkeit. Reagiert ein Zeuge gefühlsmässig bei der Wiedergabe der Ereignisse, so deutet dies auf eine der Wahrheit entsprechenden Aussage hin. Dieses Merkmal wird angenommen, wenn bei der Schilderung des Erlebnisses beim Zeugen ein gefühlsmässiges Nacherleben wach wird, das dem geschilderten Geschehensablauf mit dem dabei aufgetretenen wechselnden Gefühlen entspricht
. Das Aussageverhalten wird nicht bevorzugterweise zur Aussagewürdigung herangezogen. Gründe dafür sind die fehlenden Aussagen vor Gericht und die mehrdeutige Interpretation der körperlichen Verhaltensweisen
. 

VI. Schlusswort

Um über ein traumatisierendes Ereignis zu sprechen, benötigt man viel Überwindung. Noch schwieriger ist dies für ein Kind, das noch nicht versteht, welche Bedeutung es als Zeuge hat und welche rechtlichen Schritte erfolgen. Deshalb erfordert dies sehr hohe Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber. Die Einvernahme muss vollkommen an den kindlichen Zeugen angepasst sein, damit dieser eine Aussage machen kann, die als Beweismittel würdig ist. Das Kind soll zuerst liebevoll empfangen werden und sich an den Vernehmungsraum gewöhnen können. Bei der Befragung muss erheblich darauf geachtet werden, dass die Fragen nicht auf eine suggestive Art gestellt werden, ansonsten die Aussage als Beweis nicht verwertbar ist. Gerade Kinder sind leicht anfällig auf solche Beeinflussungen. Trotzdem sind Kinder keine schlechteren Zeugen als Erwachsene. Weiss man, wie man mit ihnen umgehen muss, so können die meisten Suggestionen vermieden werden. 

Die Glaubwürdigkeit des Kindes wird nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Lügen werden eher rasch erkannt, da bei Kindern die dazu nötigen Fähigkeiten noch nicht ausgereift sind. Aufmerksamer muss man bei älteren Kindern sein. 

Um Verbrechen aufzuklären und weitere zu verhindern, kann das Kind von der Einvernahme meist nicht verschont bleiben. Wird das Kind auf die richtige Art und Weise betreut und vernommen, kann sich das Gespräch über das traumatisierende Ereignis sogar befreiend und heilend auf das Kind auswirken. 
VII. Ehrenwort
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